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Energiepark Projekt Luckau )
Hier: Fachliche Stellungnahme Tréger Offentlicher Belange zum Schutzgut Bodendenkmale im Vorhabenbereich

Sehr geehrte_

im Bereich des 0. g. Vorhabens ist derzeit ein Bodendenkmal im Sinne des Gesetzes iiber den Schutz und die
Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (BbgDSchG) vom 24. Mai 2004 (GVBI. Bbg. 9, 215 ff) §§ 1 (1), 2 (1)4(2)
registriert (siehe Anlage).!

BDi. B. 13066 Giersmannsdorf 2 Graberfeld Bronzezeit

Auflagen im Bereich von Bodendenkmalen (siehe Anlage):

Bodendenkmale sind nach BbgDSchG §§ 1 (1), 2 (1)-(3), 7 (1) im ffentlichen Interesse und als Quellen und Zeug-
nisse menschlicher Geschichte und pragende Bestandteile der Kulturlandschaft des Landes Brandenburg geschiitzt.
Sie diirfen bei Bau- und Erdarbeiten ohne vorherige denkmalschutzbehérdliche Erlaubnis bzw. Erlaubnis durch
Planfeststellung oder bauordnungsrechtliche Genehmigung und — im Falle erteilter Erlaubnis — ohne vorherige fach-
gerechte Bergung und Dokumentation nicht verandert bzw. zerstort werden (BbgDSchG §§ 7 <3>, 9 und 11 <3>).
Alle Veranderungen und MaRnahmen an Bodendenkmalen sind nach MaRgabe der Denkmalschutzbehdrde zu do-
kumentieren (BbgDSchG § 9 <3>). Fiir die fachgerechte Bergung und Dokumentation von betroffenen Bodendenk-
malen ist nach BbgDSchG §§ 7 (3) und 11 (3) der Veranlasser kostenpflichtig. Zuwiderhandlungen konnen als
Ordnungswidrigkeit mit einer GeldbuRe von bis zu 500.000 Euro geahndet werden (BbgDSchG § 26 <4>).

Flachen oder Trassen, die lediglich wahrend der Bauzeit genutzt werden (z. B. Bau- und Materiallager und u. U. auch
ArbeitsstraRen), sollten mdglichst nicht im Bereich des Bodendenkmals eingerichtet werden bzw. nur dort, wo bereits

1 Datenschutz und Datennutzungshinweis: Bodendenkmale (BD) kénnen sowohl mit der Flachendarstellung als auch der ID-Nr.
verdffentlicht werden, ein mittig eingefiigtes Symbol = ,BD" ist hierbei hilfreich. Bodendenkmale in Bearbeitung (BD i. B.) diirfen
nur ohne Flachendarstellung mit einem mittig eingefiigten Symbol = ,BD i. B.” oder der Denkmal-ID-Nr. veréffentlicht werden, da
es sich bei diesen Denkmalen um noch nicht — im Sinne des BbgDSchG § 3 — flurstiickscharf abgegrenzte Flachen bzw. Eintra-
gungen handelt.
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eine Versiegelung des Bodens vorliegt. Durch den notwendigen Oberbodenabtrag und das verstarkte Befahren die-
ser Flachen mit schwerem Baugeréat sowie durch mogliche Bagger- oder Raupenaktivitét o. &. Eingriffe in den Unter-
grund wird die Bodendenkmalsubstanz umfangreich ge- und zerstort. Sollte es nicht mdglich sein, bauzeitlich genutz-
te, unversiegelte Flachen und Wege aufRerhalb des bekannten Bodendenkmals anzulegen, so werden
kostenpflichtige Schutz- bzw. Dokumentationsmanahmen notwendig.

Allgemeine Auflagen:

Sollten wahrend der Bauausfiihrung im Vorhabenbereich bei Erdarbeiten — auch auBerhalb der ausgewiesenen und
beauflagten Flache — Bodendenkmale (Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfarbungen, Holzpfahle oder -bohlen, Kno-
chen, Tonscherben, Metallgegenstande u. &.) entdeckt werden, sind diese unverziiglich der zustandigen Unteren
Denkmalschutzbehorde und dem Brandenburgischen Landesamt fiir Denkmalpflege und Archdologischen Landes-
museum anzuzeigen (BbgDSchG § 11 <1> und <2>). Die Entdeckungsstatte und die Funde sind bis zum Ablauf
einer Woche unverandert zu erhalten, damit fachgerechte Untersuchungen und Bergungen vorgenommen werden
konnen. Geméafk BbgDSchG § 11 (3) kann die Denkmalschutzbehérde diese Frist um bis zu 2 Monate verlangern,
wenn die Bergung und Dokumentation des Fundes dies erfordert. Besteht an der Bergung und Dokumentation des
Fundes aufgrund seiner Bedeutung ein besonderes offentliches Interesse, kann die Frist auf Verlangen der Denkmal-
fachbehdrde um einen weiteren Monat verlangert werden. Der Tréger des Vorhabens hat nach MaRgabe der §§ 7
(3), 9 (3)-(4) und 11 (3) BbgDSchG sowohl die Kosten der fachgerechten Dokumentation im Rahmen des Zumutba-
ren zu tragen, als auch die Dokumentation sicher zu stellen. Die Denkmalfachbehdrde ist berechtigt, den Fund zur
wissenschaftlichen Bearbeitung in Besitz zu nehmen (BbgDSchG § 11 <4>).

Die bauausfiihrenden Firmen sind {iber die genannten Auflagen und Denkmalschutzbestimmungen zu unter-
richten und zu ihrer Einhaltung zu verpflichten.

Hinweise:

Es konnen jederzeit neue Bodendenkmale auftreten. Anderungen bzw. Ergénzungen des Bodendenkmalbestandes
sind jederzeit moglich und zu berlicksichtigen. Die Denkmalliste wird kontinuierlich fortgeschrieben.

Unsere Stellungnahme erfolgt in Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der Denkmalfachbehdrde fiir Boden-
denkmale und als Tréger offentlicher Belange gemaRk BbgDSchG § 17 (1)-(4).

Da bei dem Vorhaben auch Belange der Baudenkmalpflege berlihrt sein kdnnen, erhalten Sie aus unserem Hause
gegebenenfalls eine weitere Stellungnahme.

Mit freundlichen GriiRen
im Auftrag

Anlage
Kopie an - Lkr. Dahme-Spreewald / Untere Denkmalschutzbehdrde
Die Anlage (Karte zu denin
Brandenburgisches Landesamt fiir Denkmalpflege und Archédologisches Landesmuseum Bearbeitung befindlichen
Wiinsdorfer Platz 4-5 - D-15806 Zossen (Ortsteil Wiinsdorf) Bodendenkmalen) wurde aufgrund

Telefon: 03 37 02 /211 14 06 - Telefax: 03 37 02 /211 15 01 der Datennutzungshinweise (S. 1,
FuBnote) in der Fassung fir die
Beteiligung entfernt.
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Textfeld
Die Anlage (Karte zu den in Bearbeitung befindlichen Bodendenkmalen) wurde aufgrund der Datennutzungshinweise (S. 1, Fußnote) in der Fassung für die Beteiligung entfernt.




